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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Bericht und Antrag Nr. 238/03 vom 16. April 2003 genehmigten Sie den Kredit für die 
Erstellung einer neuen Kanalisationsleitung in der Brunnmatt-/Horwerstrasse. 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Liegenschaften am südlichen Ende der Brunnmattstrasse wurden bei Gewittern häufig 
überflutet, was beim Baudepartement zu entsprechenden Reklamationen führte. Im Rahmen 
des GEP (Genereller Entwässerungsplan) wurde die ungenügende Kapazität der bestehenden 
Kanalisationsleitungen in der Brunnmatt- und Horwerstrasse nachgewiesen. Als Lösung ergab 
sich die Erststellung einer neuen Fäkalleitung mit Umnutzung der bestehenden Fäkal- zu ei-
ner Meteorleitung.  
 
 
2. Technische Daten 
 
Baubeginn: 3. November 2003 
 
Bauende: 6. Februar 2004 
 
Länge Fäkalleitung: 328.37 m 
 
Durchmesser Fäkalleitung: 250 mm – 400 mm 
 
Anzahl Kontrollschächte: 12 Stück 
 
Gefälle: 10 ‰ – 28 ‰ 
 
Rohrmaterial: PP – Rohre (Brunnmattstrasse) 
 SBR-Rohre (Horwerstrasse) 
 
Bauunternehmung: Batigroup AG, Luzern 
 
 
3. Abrechnung 
 
Position KV B + A Abrechnung Abrechnung 
 exkl. MWSt exkl. MWSt inkl. MWSt 
 
Baumeisterarbeiten 410'000.00 390'055.55 419'699.75 
 
Ingenieurhonorar   60’000.00   42'726.45   45'973.75 
 
Inkonvenienzen und Entschädigungen   10'000.00     8'512.00     8'512.00 
 
Bauversicherung     3'000.00                 
 
Unvorhergesehenes   12’000.00    30'002.30   32'259.50 
 
 
Total Baukosten 495'000.00 471'296.30 506'445.00 
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4. Mehr-/Minderkosten 
 
Gemäss vorliegender Abrechnung konnte der bewilligte Baukredit um 23'703.70 unterschrit-
ten werden. Auf einzelnen Positionen gab es jedoch kleinere Verschiebungen. Zur Optimie-
rung der durchgeführten Lösung (Kanalisationssanierung) waren vorgängig verschiedene Vari-
antenstudien notwendig. Diese fanden vor der Sprechung des Kredites durch den Einwohner-
rat statt, weshalb die entsprechenden Ingenieurkosten auf die laufende Rechnung gebucht 
wurden. 
 
 
 
Antrag 
 
Gestützt auf vorstehende Darlegungen beantragt der Gemeinderat die vorliegende Abrechnung 
zu genehmigen. 
 
 
Gemeinderat Kriens 

 

 
 
 
 

Helene Meyer-Jenni Robert Lang 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
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 Beschlussestext zu Bericht und Antrag Nr. 109/06
 

 

Der Einwohnerrat der Gemeinde Kriens 
 
nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 109/06 des Gemeinderates Kriens vom 
15. Februar 2006  
 
und 
 
gestützt auf den Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission sowie in Anwendung 
von § 55 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 20. September 1990 
 
betreffend 
 

Bauabrechnung  

Erstellung der neuen Kanalisationsleitung Brunnmatt-/Horwerstrasse 

 
beschliesst: 
 
 
Die vorliegende Abrechnung wird genehmigt. 
 
 
 
Kriens,  
 
 
Einwohnerrat Kriens 
 
 
 
 
 
Robert Thalmann Robert Lang 
Präsident Schreiber 
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